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Ausstellungsstall 
Montlinger Bergli 

 

 
 
 
 
 

 Benützungsreglement 
 
 
 
 
 Der Gemeinderat erlässt das nachstehende Benützungsreglement: 
 
 
 
Art. 1 Zweck 

 Der Stall dient als Informationsort zur Geschichte der Besiedelung des Montlinger 
Berglis und der Kulturhistorischen Geschichte von Montlingen. Insbesondere ist er 
vorgesehen für Führungen der Museumsgesellschaft Montlingen und für den 
Unterricht der Schulen. 

Art. 2 Öffnungszeiten 

 Der Raum steht während dem Sommerhalbjahr (1. April bis 1. November) der 
Öffentlichkeit während des Tages offen. Führungen und Schulunterricht können zu 
jederzeit durchgeführt werden. 

Art. 3 Reservierungen 

 Es sind keine Reservierungen vorgesehen. Die Nutzung soll zwischen der Schule 
und der Museumsgesellschaft direkt abgesprochen werden. 

Art. 4 Rauchen 

 Das Rauchen im Ausstellungsstall ist untersagt. 

Art. 5 Reinigung 

 Die Reinigung des Raumes und der Vorplätze wird während der Sommermonate 
durch die Kirchenverwaltung sichergestellt.  

Art. 6 Unterhalt 

 Für den baulichen Unterhalt ist die Politische Gemeinde Oberriet zuständig. 
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Art. 7 Zufahrt 

 Es besteht keine ordentliche Zufahrt zum Stall. Der Raum kann ab der Swisscom-
Antenne zu Fuss erreicht werden. 

Art. 8 Gebühren 

 Es sind weder für das Museum noch für die Schule Gebühren vorgesehen. 

Art. 9 Besondere Bestimmungen 

 Der Raum wird nicht an Dritte vermietet. 

Art. 10 Anfragen, Unklarheiten 

 Bei Anfragen und Unklarheiten zur Nutzung des Ausstellungsstalles entscheidet 
der Gemeinderat. 

 
 
 
 

Vom Gemeinderat Oberriet erlassen am: 23. April 2019 

 

 

Gemeinderat Oberriet 
Vize-Gemeindepräsident:  Ratsschreiberin: 
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